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Beschlagnahme vonXraftfa~~zeußel~ 

A n fra ~ e ~ e a n t w 0 r tun g. 

In Bea.ntwortun~j einer Anfr:v-;-e der J.bS •1F i cl m a y er· und Genossen in 

der SitzullL, des Nationalrates vom 14.JänhGr 1948,betreffend die Beschlagnahme 

von Kraftfahrzeugen für Zweck:; der Besatzuni;smiichte-, toilt Bundesminister für 

Inneres, ~.e 1 m e r mit, dass zeit Sommer 1947 eine Anordnung Ger sowjetischen 

Kommandantur in Korneuburg besteht, derzufolge jede~l Tag ein PKW (samt Fahrer) 

der privaten Kraftwagengcsit zer des Bezirkes zur Vorfügung der Kommandantur' 

bereitgestellt werden muss. Ähnl"_che Jnorclnungen wurden von den spwjetischen 

Beeatzungsbeht:rden auch in anderen Bezirken Niederösterreichs r:::etroffen. 

In Du.ro.hführlln~ obi::~dr .inorJnunc llJr sowjetischen Kommandantur Korneuburg 

wird von der Bezirkshnuptmannschaft allmonatlich ein Pl3ll auf~estellt, nach cem 

für jeden Ta,ge ill privater PKW aus Korneubur5> Stockerau und Umgebung mittels 

Bescheides nach dem Reichsluistunc;sgesetz CCJgefor::lert wird. Das so in Anspruch' ( 

genoIllL1eJ:\.e Kraftfahrzeug ::.Iamt Fahrer mU~;8 an dem im Besch.üd festGesetzten Tag 

zur Dienstleistung für die sowj etische Kommandantur bereitgehalten werden. 

Durch diese Inanspruchnahme erwächst der.. einz<31aeh Kraftwagenbesitzern 

keine allzu schwere wirt schaft liche Belastu...J.;:;, ds. deren Kraftfahrzeuge nach dem 

von der Bez irkshauptm'in .. 1schaft festgele{:,t cm Turnus nur alle zwei bis drei Monate 

jewoils für einen Tag angefordert wE;rden. Überdies steht es den Kraftwal~enbesitz8rn 

frei,. an Stelle ihres FahrziJuges einen IHetwacidn oler sonst irgEmdeinen Kraftwai..;en 

zur Verfü"mg zu st~llen oder untereins.nder' uie VerpI'lichtunGstage auszutaus:::hen, 

Es darf auch nicht übersehen werden, dass die Anforderu!lr:'S der Kraftfahrzeuge zu-
• näahst lediglioh ,loren Berei tstellun.:s für einen bestimmten Tag bedeutet und nicht 

immer zu deren fs.ktischer Benützun3 führ·i:;. In let zterem Falle wird der Treibstoff 

von ..ler Bosatzungsmacht beigest eIlt • Die zur Dienstleistung herang.azogehen 

Kraftwagenbosi tzer können hicd ü.r Ver{~ütungen und Entschädic;ungen beanspruohen, 

die vom Amt der nieJ2rö~terreichisc:,en Landesregierunß unter dem Titel 

HKleine BesatzunGskosten~ verrechnet werden. 

Die Inanspruchnahmo der tünzp.lnen Kraftwai}:en erfolgt, wie bereits erw8.hnt ~ 

mittels sines Beschei les nachßem Reiohsleist@;;s~:es'et z, cl er einen ausdrücklichen 

Hinweis auf die bezüi;liche Anordnung der sowjetisch0rl Kommandantur in Korneu­

burg enthält. Der Anregung der Herren Ab!;eorc1neton,. Jas BunJ.esLlinie5terium für 

Inneres möge den naOhgeordneten Behörden ;"1.e Weisun~?; erteilon j in Hinkunft ,Be­

schlagnahrri.ungen uni Dienstleistun:sen für Zwecke. der BesatzunGsmächte nicht auf 
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3. Beibffi.att Beiblatt zur, Parlam,;ntskorrespondenz, 31.M1.rz 1948. 

das Reichsleistungsgesetz , sondern ledi(:t,lich auf. die völkerrzechtliche Tatsache 

der besetzunf, Österrßichs zu stützen, gl,'1,ubt das Bundesministerium für Inneres 

nicht entsprechen zu. können, da hiedu..rch CH8 ;(n Anspruch ganommenen Personen 
" , 

der in den §§" 26 und 27 des Reichsleistungsg","setz,>s gelegenen rechtlichen 

Grundlage für ihre Vereütungs- und Entschädiguncsansprüche beraubt würden. 

Dor Ansicht der Herren Abgeordneten, dass das Reichsleistungsgesotz ein 

typisches, f,ür den Kriee geschaffenes Instrument des nationalsozialistisohen 

Gawaltregimes darstellt, muss beigepflichtet werden. Da jedoch dessen ersatz­

lose Auf'hebung nach ho., Ansicht - die von der Mehrzahl J.or j ies"bazüglich um 

~tellungnahme gebetenen Dienststellen geteilt wird - im Hinblick auf die ge6en­

wärtigen ausserordentlichen Verhältnisse nicht zwecklILi:tssig erscheint, ist derzeit 

im BundesmiIJ,isterium für Inneres eier Entwurf eines zei tUch "bdfristeten und, 

sachlich enger beß"renzten "LeistungsanfOi'derUIlc~gesetzes" i:1 Ausarbeitung, 

das sich im wesentlichen Punkten vom Reichsleistungsgesetz un1rerschei~en und der 

demokra ti schen St aa t sform Ös terreichs wei t~:iehend RechnUIl:3' tragen wird. 0 

-.-.-.-.-.-.-
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